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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Studienförderungsgesetzes 1992 
Mobilitätsstipendien Mobilitätsstipendien 

§ 56d. (1) Mobilitätsstipendien dienen der Unterstützung von Studien, die 
zur Gänze an anerkannten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen außerhalb Österreichs in Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz betrieben werden. 

§ 56d. (1) Mobilitätsstipendien dienen der Unterstützung von Studien, die 
zur Gänze an anerkannten Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen 
Hochschulen außerhalb Österreichs in Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraumes, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
oder in der Schweiz betrieben werden. 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 
§ 75. (1) bis (39) … § 75. (1) bis (39) … 

 (40) Auf Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland, die einen Anspruch auf Gleichbehandlung gemäß Art. 23 Abs. 1 oder 
Art. 127 Abs. 1 und 6 des Abkommens über den Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft, ABl. L Nr. 29 vom 31.01.2020, S. 7, haben, 
ist § 4 Abs. 1a anzuwenden. 
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